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Bau- und Sanierungsausschuss Kenntnisnahme 11.03.2021 Ö 

 
Betreff: 
Bauantrag zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit zwei Anlagen für kulturelle 
Zwecke, Bischofsplatz 12, Mainz-Altstadt, Gemarkung Mainz, Flur 6, Flurstücke 14/3 u. a.; 
 
hier: Beteiligung des Bau- und Sanierungsausschusses gem. § 3 Abs. 6 der Hauptsatzung der 
Stadt Mainz 
 
 
Mainz, 22.02.2021 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
In Kenntnis der Verwaltungsvorlage stellt der Bau- und Sanierungsausschuss das Einvernehmen 
her.
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1. Sachverhalt 
 

a) Inhalt des Bauantrags 
 
Die Antragstellerin beabsichtigt, die bestehenden Gebäude (u. a. ehemaliges „Karstadt  
Sport“-Gebäude) abzubrechen und durch ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit zwei Anlagen für 
kulturelle Zwecke zu ersetzen. Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss sind rund 1.700 m² La-
denflächen geplant. 
Zur Fuststraße hin sollen im Untergeschoss (284 Besucherplätze) als auch im 2. und 3. Oberge-
schoss (472 Besucherplätze) Flächen für kulturelle Nutzungen entstehen. In dem der Fuststraße 
und dem Bischofsplatz zugewandten Gebäudeteil sind in den Obergeschossen 10 Wohneinhei-
ten geplant. 
 
 
b) Baurecht 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich der Bebauungspläne „Baublöcke, südlich der Ludwigs-
straße (A 233)“ und „Baublöcke, südlich der Ludwigsstraße – Ergänzung (A 233/1. Ä)“. 
Zu diesem Vorhaben wurde bereits ein Bauvorbescheid erteilt. Der entsprechende Antrag lag dem 
Bau- und Sanierungsausschuss in seiner Sitzung vom 30.01.2021 vor.  
 
Hierbei wurden mehrere Befreiungen erteilt, hinsichtlich 
 
 der Art der baulichen Nutzung, 
 dem Maß der baulichen Nutzung und  
 der überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
 
Art der baulichen Nutzung: 
 
Gegenüber dem Vorbescheidverfahren im Januar 2020 unverändert. 
In dem der Fuststraße und dem Bischofsplatz zugewandten Grundstücksteil ist ein besonderes 
Wohngebiet (WB) festgesetzt; oberhalb des Erdgeschosses sind nur Wohnungen zulässig. Ge-
plant ist jedoch im 1. OG eine Ladennutzung. 
Die Befreiung bzgl. der Art der baulichen Nutzung berührt aufgrund der geplanten 10 Wohnein-
heiten oberhalb des 1. OG nicht die Grundzüge des Bebauungsplans, ist städtebaulich vertretbar, 
würdigt die nachbarlichen Interessen und ist mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Sie wurde 
mit dem o. g. Bauvorbescheid erteilt. 
 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
 
Die Änderungen ggü. dem Vorbescheid betreffen insbesondere das Maß der baulichen Nutzung. 
Zum Gutenbergplatz hin soll die zulässige Gebäudehöhe nun um 2,0 m (anstelle bisher 0,2 m) 
überschritten werden. Zusätzlich sind eine Aufzugsüberfahrt und eine Technikeinhausung ge-
plant (deutlich gegenüber den Straßenkanten zurückgesetzt und 4,43 m über der zulässigen Hö-
he). 
 
Die derzeitige Lücke zum „Leuchter-Pavillon“ (Gutenbergplatz 2) soll mit IV anstelle der festge-
setzten II Vollgeschossen geschlossen werden. 
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(Hinweis: zur Fuststraße hin sind IV Geschosse geplant, wobei das oberste Geschoss kein Vollge-
schoss ist, so dass die im Bebauungsplan festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse eingehalten 
wird). Bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung berühren die Abweichungen nicht die Grundzüge 
des Bebauungsplans, sie sind städtebaulich vertretbar, würdigen die nachbarlichen Interessen 
und sind mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 
Anmerkung: Die geplante Gebäudehöhe entspricht der zulässigen Gebäudehöhe, wie sie in dem 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan für dieses Gebiet festgesetzt werden soll. 
 
 
Überbaubare Grundstücksflächen: 
 
Die im Bebauungsplan zwischen den Baukörpern befindliche nicht überbaubare Grundstücksflä-
che soll überbaut werden. Ebenso soll ein geringerer Teil der öffentlichen Verkehrsfläche (Fust-
straße, rund 54 m²) überbaut werden. Sofern die zuständigen Behörden der Inanspruchnahme 
und Einziehung („Entwidmung“) zustimmen, sind die Abweichungen städtebaulich vertretbar und 
auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar, so dass 
die erforderlichen Befreiungen erteilt werden können. 
 
Das geplante Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. 
 
 
2. Lösung 
 
siehe Beschlussvorschlag 
 

 
3. Alternativen 
 
Keine 
 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
Keine 
 
 
 
gez. Vossler 
 
 
II. Akte Amtsleiter, anschl. z. d. A. 
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